
I.

a)

€

€ bei ____________________________________(bitte genaue Bezeichnung der Kirchengemeinde,

des Gesamtverbandes oder der Einrichtung eintragen)

€ bei ____________________________________(bitte genaue Bezeichnung der Kirchengemeinde,

des Gesamtverbandes oder der Einrichtung eintragen)

€ bei ____________________________________(bitte genaue Bezeichnung der Kirchengemeinde,

des Gesamtverbandes oder der Einrichtung eintragen)

€ bei ____________________________________(bitte genaue Bezeichnung der Kirchengemeinde,

des Gesamtverbandes oder der Einrichtung eintragen)

b)

Die vorstehende Aufteilung gilt für das laufende Kalenderjahr und kann innerhalb des Kalenderjahres

II.

Ich übe eine gleichartige Beschäftigung bei keinem anderen Arbeitgeber aus

Ich übe eine gleichartige Beschäftigung bei mehrern Arbeitgeber/n im Umfang von insgesamt______ Stunden wöchtentlich aus.

Sollten sich Änderungen ergeben, werde ich ich jeden Arbeitgeber unverzüglich informieren.

Sofern im nächsten Kalenderjahr keine andere Erklärung abgegeben wird, wird der Freibetrag auch für
die Folgejahre wie vorstehend berücksichtigt.

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.

x Zutreffendes bitte ankreuzen !

Arbeitgeber-Nr. Pers.-Nr.

 im Gebiet der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, die über die 

für m e h r e r e  nebenberufliche Tätigkeit wie folgt in Anspruch:

Mitarbeiter(in) in der Pflege kranker oder behinderter Menschen, Betreuer(in) oder Mitarbeiter(in) im
pädagogischen Dienst

Datum, Unterschrift

nicht geändert werden.

bei allen Körperschaften (Kirchengemeinden, Gesamtverbänden, Einrichtungen)

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle der Landeskirche abgerechnet werden

teilweise ausgeschöpft mit jährlich ____________ € 

Hinweis: Bei der Aufteilung des Steuerfreibetrages auf mehrere Arbeitgeber darf dieser die jährliche Höchstgrenze 
               in Höhe von insgesamt 3.300 € nicht übersteigen.

Den sog.Übungsleiterfreibetrag nehme ich bereits für eine oder mehrere andere nebenberufliche Tätigkeiten
außerhalb der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck in Anspruch. Die Steuerbefreiung wird dort

voll ausgeschöpft (jährlich 3.300 €)

n u r  für die nebenberufliche Tätigkeit bei

E R K L Ä R U N G

  in Anspruch

für das Kalenderjahr 2026

(bitte genaue Bezeichnung der Kirchengem., des Gesamtverbandes oder der Einrichtung eintragen)

Name, Vorname Datum

zur Berücksichtigung des sog. Übungsleiterfreibetrages
im Lohnsteuerabzugsverfahren nach § 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 26 EStG (sog. Übungsleiterfreibetrag) - jährlich 3.300 € nehme ich innerhalb
der EKKW im o.g. Kalenderjahr als Organist(in), Chorleiter(in), Mitarbeiter(in) im Erziehungsdienst,  
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